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in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden 1996/37 vom 26. Juli 1996 zu dieser Frage und ersucht ihn, im
Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltli- Benehmen mit dem Sonderausschuß auch weiterhin geeignete
chen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Maßnahmen zur Koordinierung der Politiken und Tätigkeiten
Vereinten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des
Leitungsgremien und beschlußfassenden Organen zu unter- Systems der Vereinten Nationen zur Durchführung der
breiten; einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung zu

8. empfiehlt den Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationenaußer-
dem, auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer
Leitungsgremien die Durchführung der Resolution1514 (XV)
und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Natio-
nen zu prüfen; 16.ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den

9. begrüßt es, daß das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen auch weiterhin die Initiative ergreift, was
die Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonder-
organisationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und die Gewährung von Hilfe an die
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung betrifft;

10. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maß-
nahmen zur Schaffung und/oder Stärkung von Institutionen
und Politiken zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf
Katastrophen und deren Bewältigung ausgerichtet sind;

11. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, die
Teilnahme von ernannten und gewählten Vertretern der
Gebiete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen
und Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zu
erleichtern, damit diese Gebiete aus den entsprechenden
Aktivitäten dieser und anderer Organisationen Nutzen ziehen
können;

12. empfiehlt allen Regierungen, sich in den Sonder-
organisationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkt darum
zu bemühen, die vollinhaltliche und effektive Durchführung
der Resolution 1514 (XV) und der anderen einschlägigen
Resolutionen der Vereinten Nationen sicherzustellen und in
diesem Zusammenhang der Frage der Gewährung von Hilfe an
die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang ein-
zuräumen; im Bewußtseinder Bedeutung, die der Förderung des

13. ersuchtden Generalsekretär, den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen
der Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unterstüt-
zung der genannten Organe und Organisationen einen Bericht
zur Vorlage bei den zuständigen Organen zu erstellen, in dem
die seit der Veröffentlichung seines vorherigen Berichts
ergriffenen Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen
Resolutionen, einschließlich dieser Resolution, erläutert
werden;

14. spricht dem Wirtschafts- und Sozialratihre An-
erkennung ausfür seine Aussprache und seine Resolution87

erwägen;

15. ersuchtdie Sonderorganisationen, dem Generalsekre-
tär regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten;

Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen interna-
tionalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die
erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Durchführung treffen
können, und ersucht den Generalsekretär außerdem, der
Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

17. ersuchtden Sonderausschuß, diese Frage auch weiter-
hin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer zweiund-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

51/142. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/35 vom 6. Dezember
1995,

nach Prüfungdes gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs
über von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne
Selbstregierung ,88

bildungsmäßigen Fortschritts der Einwohner derGebiete ohne
Selbstregierung zukommt,

fest davon überzeugt, daß es sehr wichtig ist, auch weiter-
hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser
Angebote zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an
Bildungs- und Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie
die Auffassung vertretend, daß Schüler und Studenten in
diesen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angebote zu
nutzen,

1. nimmtden Bericht des Generalsekretärszur Kennt-88

nis;
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2. danktdenjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern vom 20. September1988, 725 (1991) vom 31. Dezember
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung1991, 809 (1993) vom 2. März 1993, 907 (1994) vom
gestellt haben; 29. März 1994, 973 (1995) vom 13. Januar 1995, 995 (1995)

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Ge-
biete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit
erlangt haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen
Schülern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur
Verfügung zu stellen; mit Genugtuung hinweisendauf das im Einklang mit dem

4. fordert die Verwaltungsmächtenachdrücklich auf, in
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von
Informationen über die von den Staaten angebotenen Studien-
und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendi- in Bekräftigungder Verantwortung der Vereinten Nationen
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und gegenüber dem Volk von Westsahara nach dem Regelungs-
Studenten diese Angebote nutzen können; plan,

5. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung Kenntnis nehmendvon der Resolution 1056 (1996) des
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung Sicherheitsrats vom 29. Mai1996, mit der der Rat beschloß, in
dieser Resolution Bericht zu erstatten; Anbetracht des Ausbleibens von Fortschritten bei der Durch-

6. lenkt die Aufmerksamkeitdes Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf
diese Resolution.

83. Plenarsitzung
13. Dezember 1996

51/143. Westsaharafrage für den Frieden und die Stabilität der Region mit sich bringt,

Die Generalversammlung, betonend, wie wichtig und nützlich die Wiederaufnahme

nach eingehender Behandlungder Westsaharafrage,

in Bekräftigungdes unveräußerlichen Rechts aller Völker
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De-
zember 1960, welche die Erklärung über die Gewährung der
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker enthält,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/36 vom 6. Dezember
1995,

sowie unter Hinweisdarauf, daß das Königreich Marokko
und die Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra
y de Río de Oro am 30. August 1988 den Vorschlägen grund-
sätzlich zugestimmt haben, die vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen und von dem damaligen Vorsitzenden der
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit im Rahmen ihres gemeinsamen
Gute-Dienste-Auftrags unterbreitet wurden,

ferner unter Hinweisauf die Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) vom 27. Juni 1990 und 690 (1991) vom
29. April 1991, mit denen der Rat den Regelungsplan für
Westsahara gebilligt hat,

unter Hinweisauf alle Resolutionen des Sicherheitsrats zur
Westsaharafrage, insbesondere die Resolutionen 621 (1988)

vom 26. Mai 1995, 1002 (1995) vom 30. Juni 1995, 1017
(1995) vom 22. September 1995, 1033 (1995) vom
19. Dezember 1995 und 1042 (1996) vom 31. Januar 1996
sowie alle Resolutionen der Generalversammlung zur Westsa-
harafrage,

Vorschlag des Generalsekretärs erfolgte Inkrafttreten der
Waffenruhe in Westsahara am 6. September 1991 und beto-
nend, welche Bedeutung sie der Aufrechterhaltung der Waf-
fenruhe als Bestandteil des Regelungsplans beimißt,

führung des Regelungsplans den Identifizierungsprozeß zu
unterbrechen und den militärischen Anteil der Mission der
Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara zu
reduzieren,

ernsthaft besorgtüber die Risiken, die diese Pattsituation
für den Prozeß der Durchführung des Regelungsplans zur
Abhaltung eines freien, fairen und unparteiischen Selbst-
bestimmungsreferendums des Volkes von Westsahara sowie

der direkten Gespräche zwischen dem Königreich Marokko
und der Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra
y de Río de Oro ist, damit ein Klima des gegenseitigen
Vertrauens geschaffen wird, das für die Überwindung der
Hindernisse bei der Durchführung des Regelungsplans er-
forderlich ist,

nach Prüfungdes entsprechenden Kapitels im Bericht des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
koloniale Länder und Völker ,89

sowie nach Prüfungdes Berichts des Generalsekretärs ,90

1. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs;

2. bekundet erneut ihre Unterstützungfür die weiteren
Bemühungen des Generalsekretärs um die Abhaltung eines
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der
Organisation der afrikanischen Einheit organisierten und
überwachten Selbstbestimmungsreferendums des Volkes von
Westsahara im Einklang mit den Resolutionen des Sicherheits-
rats 658 (1990) und 690 (1991), mit denen der Rat den
Regelungsplan für Westsahara verabschiedet hat;
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